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Privater Gemeinde Enteignungs-
kommission

GBA

Ablaufschema Fristablauf Überbauungspflicht: Ausübung Kaufrecht der Gemeinde 
oder Entlassung des Grundstücks aus der Bauzone

Gesetzliche Bauverpflichtung
Art. 19c KRG und Art. 19g KRG

Kein Baubeginn innert Frist

Eröffnung / Beschwerderecht

Evtl. Gesuch um 
Durchführung des 

Schätzungs-
verfahrens 

Vzh B7 - Art. 35f 
Abs. 2 KRVO

Eröffnung
Schätzungs-

verfahren

Genehmigte Ortsplanung

- Bauverpflichtung bei Einzonungen nach 
Art. 19b (vertraglich*) und Art. 19c KRG 
(gesetzlich)

- Bauverpflichtung bei bestehendem 
Bauland nach Art. 19g KRG (gesetzlich)

* siehe Kommentare im Schema

- <8, 8 oder max. 10 Jahre Frist zur Überbauung 
betr. eingezontem Bauland (Art. 19c Abs. 1 KRG). 

- <8 oder max. 8 Jahre Frist zur Überbauung betr.
bestehendem Bauland (Art. 19g Abs. 2 KRG).

- Massgebend für die Einhaltung der Überbauungsfrist 
ist der Baubeginn. Die Frist steht still, solange sich
der Baubeginn wegen Rechtsmittelverfahren oder 
sonstigen Gründen verzögert, welche der Baupflich-
tige nicht verantwortet (Art. 19c Abs. 4 KRG).

Kenntnisnahme / Stellungnahme

Rechtliches 
Gehör

Stellungnahme

- Nachfrist max. 2 Jahre

- Frist steht still, solange sich der Baubeginn wegen 
Rechtsmittelverfahren oder sonstigen Gründen ver-
zögert, welche der Baupflichtige nicht verantwortet.

ungenutzter Ablauf Nachfrist

Anhörung ungenutzter Ablauf der Nachfrist + Ausübung 
Kaufrecht der Gemeinde mit angebotenem Preis 

Vzh B5 - Art. 19d KRG

Prüfung Stellungnahme

Kenntnisnahme / Stellungnahme

Feststellungsverfügung ungenutzter Ablauf der Nachfrist
+ Ausübung Kaufrecht mit angebotenem Preis 

Vzh B6 - Art. 19d KRG

Stellungnahme

Kenntnisnahme

Anhörung Fristablauf + Nachfristansetzung 
Vzh B3 - Art. 19d Abs. 2 KRG oder Anhörung 
Fristablauf + Entlassung aus Bauzone Vzh 

B8 - Art. 19e KRG

nach Rechtskraft 
erlangen

Evtl. Gesuch um 
Durchführung des 

Schätzungsverfahrens Vzh 
B7 - Art. 35f Abs. 2 KRVO

ohne Gesuch um 
Durchführung des 

Schätzungsverfahrens

Eröffnung / Beschwerderecht

Abschluss 
Schätzungsverfahren

Feststellungsverfügung 
Nachfrist 2 Jahre 

Vzh B4 - Art. 19d Abs. 2 
Ziff. 2 KRG

Kenntnisnahme

Feststellungsverfügung 
Entlassung aus der 

Bauzone Vzh B9 - Art. 19e 
KRG

Eröffnung / Beschwerderecht

Prüfung Stellungnahme

GB-Ameldung
Art. 19w Abs. 2 Ziff. 

1, 2 und 4 KRG 
Vzh Gb2
Vzh Gb3
Vzh Gb4

GB-Ameldung 
Art. 19w Abs. 2 

Ziff. 3 KRG 
Vzh Gb5

Vzh Vollzugshilfe 
ARE Amt für Raumentwicklung
GBA Grundbuchamt
GB   Grundbuch
KRG Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden
KRVO Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden

Nach Rechtskraft 
an ARE senden
Vzh B15

Nach Rechtskraft 
an ARE senden
Vzh B15

Rechtliches 
Gehör

Nach Rechtskraft 
an ARE senden
Vzh B15

* vertragliche Bauverpflichtung und Kaufrecht nach 
Art. 19b KRG: 
Die Ausübung des Kaufrechts erfolgt gemäss den vertraglich 
festgelegten Modalitäten. Die Gemeinde übt das Kaufrecht in 
der Regel durch schriftliche Anzeige aus. Der Grundeigen-
tümer ist danach verpflichtet, die für den Eigentumserwerb
der Gemeinde erforderlichen rechtsgeschäftlichen 
Erklärungen abzugeben.

* vertragliche Bauverpflichtung 
und Kaufrecht nach Art. 19b KRG: 
Bei der vertraglich vereinbarten 
Bauverpflichtung kann die Nachfrist-
ansetzung nur erfolgen, soweit dies 
ausdrücklich vereinbart wird. 

* vertragliche Bauverpflichtung 
und Kaufrecht nach Art. 19b KRG: 
Beim vertraglich vereinbarten 
Kaufrecht gelten die Bedingungen 
für die Ausübung des Kaufrechts nach
Art. 19d KRG nur, soweit dies 
ausdrücklich vereinbart wird. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B3.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B8.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B15.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B9.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B4.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B15.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb2.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb3.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb4.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb5.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B6.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B15.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B7.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B7.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B5.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B3.docx



